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Erhaltungsziele und –maßnahmen

A229 Eisvogel (Alcedo atthis)

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Erhal tung und Entwick lung von dynamischen Fl ießgewässersystemen mi t 

Überschwemmungszonen, Prallhängen, Steilufern u.a..

 Vermeidung der Zerschneidung der besiedelten Lebensräume (z.B. Straßenbau, 

Verrohrungen).

 Erhaltung und Förderung eines dauerhaften Angebotes natürlicher Nistplätze ; ggf. 

übergangsweise künstliche Anlage von Steilufern sowie Ansitzmöglichkeiten.

 Schonende Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung der Ansprüche der Art. 

 Reduzierung von Nährstoff-, Schadstoff- und Sedimenteinträgen im Bereich der 

Nahrungsgewässer.

 Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis September) (u.a. Lenkung der 

Freizeitnutzung).

A234 Grauspecht (Picus canus)

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, lebensraumtypischen Laub- und Mischwäldern 

(v.a. Buchenwälder) mit hohen Alt- und Totholzanteilen (bis zu 10 Bäume/ha).

 Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der besiedelten Waldgebiete (z.B.  

Straßenbau).

 Erhaltung und Entwicklung von sonnigen Lichtungen, Waldrändern, lichten Waldstrukturen 

und Kleinstrukturen (Stubben, Totholz) sowie Grünland als Nahrungsflächen.

 Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel).

 Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines dauerhaften Angebotes geeigneter 

Brutbäume (v.a. >100-jährige Buchen, Bäume mit Schadstellen).

 Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juli).



A104 Haselhuhn (Tetrastes bonasia)

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Erhaltung und Entwicklung von großräumig unzerschnittenen, störungsarmen Waldgebieten 

mit gut ausgebildeter Kraut- und Strauchschicht, reichhaltigem Unterholz, Kleinstrukturen, 
Waldinnenrändern, Bachrändern, etc..

 Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung geeigneter Waldgebiete (z.B. Straßenbau, 

Windparks).

 Förderung lichter Bereiche in Wäldern, strukturfördernde Bestandspflege, Nutzungsverzicht in 

Teilbereichen zur Entwicklung kleinflächiger Sukzessionsflächen.

 Umwandlung von mit Nadelbäumen bestandenen Bachläufen und Feuchtrinnen in Laubwald 

(v.a. kätzchentragende Weichhölzer), allerdings: Erhalt einzelner Fichten(gruppen) als 
Schlafplatz.

 Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. keine Pflanzenschutzmittel).

 Erhaltung bzw. Schaffung von störungsarmen Sandstellen. 

 Ganzjährige Vermeidung von Störungen im Umfeld bekannter Aufenthaltsräume (v.a. Lenkung 

der Freizeitnutzung).

A238 Mittelspecht (Dendrocopos medius)

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Erhaltung und Entwicklung von ausgedehnten, lebensraumtypischen Laub- und Mischwäldern 

sowie von Hartholzauen mit hohen Alt- und Totholzanteilen (bis zu 10 Bäume/ha).

 Erhöhung des Eichenwaldanteils (v.a. Neubegründung, Erhaltung bzw. Ausweitung von 

Alteichenbeständen).

 Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung geeigneter Waldgebiete (z.B. Straßenbau).

 Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. keine Pflanzenschutzmittel).

 Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines dauerhaften Angebotes geeigneter 

Brutbäume (v.a. Bäume mit Schadstellen, morsche Bäume).

 Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juni).



A338 Neuntöter (Lanius collurio)

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Erhaltung und Entwicklung von extensiv genutzten halboffenen, gebüschreichen

Kulturlandschaften mit insektenreichen Nahrungsflächen.

 Verhinderung der Sukzession durch Entbuschung und Pflege.

 Verbesserung der agrarischen Lebensräume durch Extensivierung der Grünlandnutzung (z.B.

reduzierte Düngung, keine Pflanzenschutzmittel, extensive Beweidung mit Schafen, Rindern).

 Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (Mai bis Juli).

A074 Rotmilan (Milvus milvus)

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Erhaltung und Entwicklung von Waldgebieten mit lichten Altholzbeständen sowie von offenen, 
strukturreichen Kulturlandschaften.

 Vermeidung der Zerschneidung und Verinselung der besiedelten Lebensräume (z.B. 
Straßenbau, Windenergieanlagen).

 Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Nahrungsflächen (v.a. Grünland- und 
Ackerflächen, Säume, Belassen von Stoppelbrachen).

 Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld.

 Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juli).

 Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten und Freileitungen.

 Reduzierung der Verluste durch Sekundärvergiftungen (Giftköder). 



A236 Schwarzspecht (Dryocopus martius)

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Erhaltung und Entwicklung von lebensraumtypischen Laub- und Mischwäldern (v.a. 

Buchenwälder) mit hohen Alt- und Totholzanteilen (bis zu 10 Bäume/ha).

 Vermeidung der Zerschneidung der besiedelten Waldgebiete (z.B. Straßenbau).

 Erhaltung und Entwicklung von sonnigen Lichtungen, Waldrändern, lichten Waldstrukturen 

und Kleinstrukturen (Stubben, Totholz) als Nahrungsflächen.

 Verbesserung des Nahrungsangebotes (z.B. keine Pflanzenschutzmittel).

 Erhaltung von Höhlenbäumen sowie Förderung eines dauerhaften Angebotes geeigneter 

Brutbäume (v.a. >120-jährige Buchen).

 Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen (März bis Juni).

A030 Schwarzstorch (Ciconia nigra)

Erhaltungsziele und geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Erhaltung und Entwicklung von großflächigen, störungsarmen, strukturreichen Laub- und 

Mischwäldern mit einem hohen Altholzanteil (v.a. Eichen und Buchen).

 Vermeidung der Zerschneidung geeigneter Waldgebiete (z.B. Straßenbau, Windparks).

 Erhaltung und Entwicklung von naturnahen Bächen, Feuchtwiesen, Feuchtgebieten, Sümpfen, 

Waldtümpeln als Nahrungsflächen (z.B. Entfichtung der Bachauen, Neuanlage von  
Feuchtgebieten, Offenhalten von Waldwiesen). 

 Verbesserung des Wasserhaushaltes zur Stabilisierung eines hohen Grundwasserstandes im 

Bereich von Nahrungsgewässern.

 Erhaltung der Horstbäume mit einem störungsarmen Umfeld.

 Einrichtung von Horstschutzzonen (mind. 200 m Radius um Horst; z.B. keine forstlichen 

Arbeiten zur Brutzeit; außerhalb der Brutzeit möglichst nur Einzelstammentnahme).

 Vermeidung von Störungen an den Brutplätzen und Nahrungsflächen (März bis August).

 Lenkung der Freizeitnutzung im großflächigen Umfeld der Brutvorkommen.

 Entschärfung bzw. Absicherung von gefährlichen Strommasten und Freileitungen.
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